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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1953

Norm

ZPO §68 Abs3

ZPO §73 Abs2

Rechtssatz

Für den Eintritt der im § 68 Abs 3 ZPO mit der Zustellung des Beschlusses auf Erlöschen des Armenrechtes normierten

Unterbrechung der Rechtsmittelfrist ist es ohne Bedeutung, ob die arme Partei, deren Armenrecht für erloschen

erklärt wurde, durch einen Armenvertreter oder durch einen bevollmächtigten Rechtsanwalt vertreten wird.
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